
Grds. Verbot
von 

Datenverarbeitungen 
im Anwendungsbereich 

der DSGVO

Ausnahme: 
Erlaubnis-

tatbestand, 
v.a. nach 

Art. 6 Abs. 1 DSGVO

UAbs. 1 lit. a
Einwilligung 

UAbs. 1 lit. b
Vertragliche
Beziehungen

UAbs. 1 lit. c
Erfüllung rechtlicher 

Pflichten

UAbs. 1 lit. d
Schutz 

lebenswichtiger 
Interessen

UAbs. 1 lit. e
Wahrnehmung 

öffentlicher 
Aufgaben

UAbs. 1 lit. f
Überwiegendes 

Interesse des 
Datenverarbeiters 

Übersicht 11: Rechtsgrundlagen nach der DSGVO



Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung

1. Freiwillig

2. Für den bestimmten Fall

3. In informierter Weise

4. Unmissverständlich

Berechtigte Interessen des 
Verantwortlichen

Interessen, Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen 

Person

Übersicht 12: Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung

Übersicht 13: Interessensverteilung bei Datenverarbeitungen


